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Einleitung 
 

Zur „Erhöhung des Anteiles der Strom- und Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern 

durch die Festlegung von überörtlichen Vorgaben zum raumverträglichen Ausbau der Energieer-

zeugungsanlagen aus Solarenergie“ und zum „Erreichen der Klimaschutzziele – Klima- und Ener-

giestrategie 2030“ ist eine Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vorgesehen, mit der 

ein „Entwicklungsprogramm für den Sachbereich Erneuerbare Energie – Solarenergie“ erlassen 

wird. 

 

Gemäß der vorgesehenen Verordnung hat bereits „die Festlegung von Eignungszonen im örtlichen 

Entwicklungskonzept und die Ausweisung von Sondernutzungen im Freiland gem. § 33 Abs. 3 Z 1 

StROG 2010 zur Errichtung von Energieerzeugungsanlagen aus Solarenergie … unter Berücksich-

tigung der Ziele und Grundsätze des Natur- und Landschaftsschutzes zu erfolgen“. 

 

In den meisten Fällen sind vor Verwirklichung eines derartigen Vorhabens laut dem Steiermärki-

schen Naturschutzgesetz 2017 Prüf- bzw. Bewilligungsverfahren obligat. 

 

Für eine vollständige als auch effiziente Projektplanung und –einreichung, sowie für eine an die 

Ziele und Grundsätze des Natur- und Landschaftsschutzes angepasste Bauphase und Betriebsfüh-

rung, werden von der Landesnaturschutzbehörde unterstützende Fachmaterialien (mit dem Fokus 

auf Naturschutz) zur Verfügung gestellt. 

 

Dabei werden grundsätzliche Aspekte des Arten- bzw. Gebietsschutzes erläutert und mögliche Kon-

flikte mit diesen (und demnach mit den Zielen und Grundsätzen des Natur- und Landschaftsschut-

zes) dargelegt, die bei der Errichtung und dem Betrieb von PV-Freiflächenanlagen auftreten kön-

nen. Auch werden ausgewählte Lebensräume beispielhaft angeführt, bei denen von erhöhtem 

Konfliktpotenzial im Hinblick auf vor allem den Artenschutz auszugehen ist. 

 

Darüber hinaus werden Hinweise und Hilfestellungen zur Anfertigung von Einreichunterlagen für 

die Prüfung auf insbesondere die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Bestimmungen gegeben. 

Da sich der vielfach beworbene Naturschutzwert von PV-Freiflächenanlagen erst durch eine ent-

sprechend naturnahe Ausgestaltung und eine extensive Bewirtschaftung der Freifläche einstellt, 

werden Empfehlungen für die Erstellung und die nachfolgende Umsetzung des Gestaltungs- und 

Pflegekonzeptes angeführt. 

 

Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Thema der Anlage und Pflege von artenreichem Extensiv-

grünland, wobei insbesondere auf extensive Weide- und Mähwiesennutzung eingegangen wird.  

Ein weiterer Fokus wird auf das Anlegen und Pflegen von linearen Gehölzstrukturen gesetzt. Neben 

wesentlichen, allgemeinen Vorgaben werden Grundsätze zum Erhalt und zur Verbesserung der öko-

logischen Funktion dieser sehr wertvollen Lebensräume vorgebracht. Für die zu errichtenden Typen 

Sichtschutzhecke, Strukturreiche Naturhecke, Baumreihen/Alleen, Uferbegleitgehölz und Pionier-

hecke auf Sonderstandorten werden Angaben zu Standort und Funktion sowie Pflegemaßnahmen 

angeführt. 

 

Da großflächige Photovoltaik Freiflächenanlagen maßgebliche Barrierewirkungen erzeugen kön-

nen, wodurch die Wanderfähigkeit von (insbesondere größeren) Tieren eingeschränkt werden kann, 

sind im Kapitel „Wildtierkorridore“ die unterschiedlichen Typen von Wildquerungshilfen bzw- leit-

systemen erläutert. Durch die Einhaltung der angeführten Angaben zum grundsätzlichen Aufbau 
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und zur Pflege von Wildkorridoren sollten funktionierende Biotopverbundsysteme erhalten bzw. 

entwickelt werden. 
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Rechtliche und -fachliche Vorgaben, Empfehlungen und 
Hinweise für die Prüf- bzw. Bewilligungsverfahren 
 

Hinweise zu den naturschutzrechtlichen Rahmenbedingungen 
 

Ausschlusszonen 
 

Gemäß den Vorgaben aus § 5 der gegenständlichen Verordnung sind Nationalparks, Naturschutz-

gebiete, geschützte Landschaftsteile, Europaschutzgebiete nach der FFH-Richtlinie, Naturdenkmä-

ler als Ausschlusszonen ausgewiesen. Ebenso sind Anlagen ab einer Größe von mehr als 2 ha in 

Naturparken, eiszeitlich entstandene Seen und Weiher samt deren Umfeld, sowie natürlich flie-

ßende Gewässer inklusive deren Böschungen und nahen Uferstreifen Ausschlusszonen. 

 

Zum besseren Verständnis werden folgend jedoch sämtliche Schutzgebietskategorien und das Prä-

dikat Naturpark kurz erläutert.  

 

Ebenso finden sich nachstehend Angaben zur Erhebung der räumlichen Lage der Schutzgebiete 

mittels der Anwendung Digitaler Atlas wieder. 

 

Gebietsschutz 
 

Europäischer Gebietsschutz: Natura-2000-Regime 
 

Gemäß § 28 StNSchG 2017 (Naturverträglichkeitsprüfung) bedürfen „Vorhaben innerhalb und au-

ßerhalb von Europaschutzgebieten, die einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Vorhaben 

nach Ermittlung und Untersuchung der Auswirkungen auf die in der Verordnung angeführten 

Schutzgüter zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Schutzzwecks oder Schutzzieles führen kön-

nen, einer Prüfung auf ihre Verträglichkeit mit dem Schutzzweck oder Schutzziel.“ 

 

Laut diesen Vorgaben, die aufgrund der Fauna-Flora-Habitat- und der Vogelschutz-Richtlinie in 

nationales Recht zu implementieren waren, ist jedenfalls vor Errichtung von PV-Anlagen, die in-

nerhalb von Natura-2000-Gebieten geplant sind, zu prüfen, inwieweit dadurch hervorgerufene Aus-

wirkungen Beeinträchtigungen auf die in der jeweiligen Verordnung angeführten Schutzgüter und 

den Schutzzweck oder die Schutzziele haben können. 

 

Diese Prüfung ist auch bei Anlagen, die im Nahbereich von Natura-2000-Gebieten angedacht sind, 

durchzuführen. Ebenso sind kumulative Auswirkungen (…im Zusammenwirken mit anderen Vor-

haben…) mit anderen relevanten Vorhaben darzulegen und zu prüfen. 

 

Nationaler Gebietsschutz 
 

Natürlich stehende und fließende Gewässer und ihre Uferbereiche und Landschaftsschutzgebiete 

Neben dem EU-Schutzgebietsregime „Natura-2000“ bestehen auch nationale Schutzgebietskatego-

rien. So sind gem. § 27 StNSchG 2017 „Bewilligungen gemäß § 5 Abs. 1 und 2, § 8 Abs. 3 sind zu 

erteilen, wenn die Ausführung des Vorhabens oder der Maßnahme keine Beeinträchtigung im Sinn 

des § 3 Abs. 1 erwarten lässt“. Bei diesen Bewilligungsverfahren sind die Beeinträchtigungen auf 
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Vorhaben in bzw. an natürlich stehenden und fließenden Gewässern und ihrer Uferbereiche oder in 

Landschaftsschutzgebieten zu prüfen. 

Bei diesen Verfahren ist grundsätzlich „darauf Bedacht zu nehmen, dass dadurch (1) der Natur-

haushalt in seinem Wirkungsgefüge oder (2) der Landschaftscharakter nicht nachhaltig beeinträch-

tigt werden oder (3) das Landschaftsbild nicht nachhaltig verunstaltet wird.“ Darüber hinaus ist zu 

prüfen, ob Schutzzweck(-e) und –ziele der jeweiligen Landschaftsschutzgebietsverordnungen 

durch das Vorhaben nicht konterkariert werden. 

  

Die Frage, ob Auswirkungen im Sinne des § 3 Abs. 1 (allgemeiner Schutzzweck) zu erwarten sind, 

ist eine solche der Sachverhaltsebene, die im Ermittlungsverfahren zu klären ist. 

 

Gemäß den Erläuternden Bemerkungen aus dem Steiermärkischen Naturschutzgesetz 2017 „steht 

bereits das Vorliegen eines der in den oa. Z. 1 bis 3 aufgezählten Umstände einem Vorhaben ent-

gegen“. Darüber hinaus werden die gemäß § 3 Abs. 1  StNSchG 2017 relevanten Kriterien wie folgt 

erläutert:  

 

Der Naturhaushalt ist das Wirkungsgefüge aus den Wechselbeziehungen der Lebewesen unterei-

nander und zu ihrer Umwelt. Ein ungestörtes Wirkungsgefüge im Naturhaushalt liegt vor, wenn die 

Wechselbeziehungen zwischen den biotischen und abiotischen Umweltfaktoren das ausgewogene 

Vorkommen und die gedeihliche Entwicklung aller heimischen, standortgerechten Lebewesen er-

möglichen. 

 

Als Landschaftscharakter wird die beherrschende Eigenart einer Landschaft bezeichnet, die das 

eigentümliche Gepräge einer Landschaft durch eine bestimmte, gerade für ein spezielles Gebiet 

typische Zusammensetzung von Landschaftsteilen ausmacht. 

 

Unter dem Landschaftsbild wird das Bild einer Landschaft von jedem Blickpunkt zu Land, zu Was-

ser und in der Luft (VfSlg. 7443/1974) verstanden. Hiezu zählen der optische Eindruck der Land-

schaft einschließlich ihrer Silhouetten, Bauten und Ortschaften. 

 

Maßgeblich für die Bewertung eines Landschaftsbildes ist das vorhandene Erscheinungsbild der 

Landschaft. Alle menschlichen Eingriffe, ausgenommen jenes Vorhaben, das den Gegenstand des 

Verfahrens bildet, müssen berücksichtigt werden. Unberücksichtigt können hingegen jene Eingriffe 

bleiben, die (naturschutzbehördlich) entfernt werden können. 

 

Verunstaltung ist eine das Schönheitsgefühl störende Entstellung (VwGH 26.11.1984, 84/10/0187). 

Dies wird dann der Fall sein, wenn sich das Vorhaben in Größe, Farbe, Form, der verwendeten 

Bau- und Anlagenelemente oder seiner Lage unharmonisch von seiner Umgebung abhebt oder in 

der Landschaft als Fremdkörper wirkt. 

 

Naturschutzgebiete: 

In Naturschutzgebieten gemäß § 7 StNSchG 2017 ist eine Bewilligung von Vorhaben ausnahms-

weise nur dann zulässig, sofern gemäß der jeweiligen Schutzgebietsverordnung (1) dafür (2) im 

angedachten Gebietsteil überhaupt Ausnahmen zulässig sind und (3) wenn dadurch nicht dem in 

der jeweiligen Verordnung definierten Schutzzweck widersprochen wird. 

 

Naturdenkmale, Geschützte Landschaftsteile: 

Gemäß § 13 StNSchG 2017 dürfen „Naturdenkmale und geschützte Landschaftsteile nicht zerstört, 

in ihrem Bestand gefährdet oder sonst nachteilig verändert werden.“  
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Naturdenkmale und geschützte Landschaftsteile sind im Vergleich zu Naturschutz-, Landschafts-

schutz- und Europaschutzgebieten strenger geschützt. Alle Eingriffe, die den geschützten Zustand 

nachteilig beeinflussen können, sind bis auf die notwendigen (Pflege-) Maßnahmen gemäß Abs. 3 

und 4 unabhängig von ihrer Intensität untersagt. 

 

Naturparke: 

Bereits bestehende Natur- und/oder Landschaftsschutzgebiete können unter den besonderen Vo-

raussetzungen des § 10 StNSchG 2017 durch Verordnung der Landesregierung das Prädikat Natur-

park erhalten. 

 

Räumliche Lage der Schutzgebiete – Digitaler Atlas Land Steiermark: 
 

Die räumliche Lage sämtlicher Schutzgebiete und des Prädikates Naturpark gem. des Stmk. Natur-

schutzgesetzes 2017 sind aus dem Digitalen Atlas des Landes Steiermark (Thema: Natur-Umwelt, 

Bereich Natura-2000, Europaschutzgebiet ESG bzw. Naturräumliche Schutzgebiete) ersichtlich.  

Via dieser Online-Anwendung sind zahlreiche Hintergrundinformation zu den jeweiligen Schutz-

gebieten/Prädikat (Button „Identifizieren“) einzusehen. Darunter befindet sich auch ein Internet-

Link zum Rechtsinformations-System des Bundes, über den die entsprechende Schutzgebiets-Ver-

ordnung einzusehen ist.  

In dieser finden sich insbesondere für das Natura-2000-Regime die Schutzgüter (Tiere inkl. Vögel, 

Pflanzen, Lebensräume), Schutzzweck(e) und –ziel(e) für das Gebiet wieder. 

Auf nicht unbeträchtlichen Teilen unserer Landesfläche existierten sich überlappende Schutzge-

biete. 

 

Artenschutz (EU-weit & national geschützte Arten) 
 

Auf der gesamten Landesfläche der Steiermark – und demnach auch in- und außerhalb jeglicher 

Schutzgebiete/Prädikate – sind jedenfalls die Bestimmungen des „Artenschutzes“ einzuhalten.  

Eine Auflistung der gegenständlich geschützten Arten findet sich in der sogenannten Artenschutz-

verordnung (Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 14. Mai 2007 über den Schutz 

von wild wachsenden Pflanzen, von Natur aus wild lebenden Tieren einschließlich Vögel) wieder. 

Insbesondere sind gemäß § 17, Abs. 10, Z. 4 (betreffend geschützter Tiere), § 18, Abs. 9, Z. 4 (be-

treffend geschützter Vögel) und § 19, Abs. 11, Z. 4 (betreffend geschützter Pflanzen und Pilze) „für 

Photovoltaik-Freiflächenanlagen mit einer Mindestgröße von 2.500 m² spätestens drei Monate vor 

Beginn der Ausführung Unterlagen zur Prüfung auf die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Best-

immungen vorzulegen“. 

Die erläuternden Bemerkungen des Steirischen Naturschutzgesetzes führen dazu aus: 

 

 Bestimmte Anlagen können durch ihre Ausführung geschützte Tierarten beein-

trächtigen oder sogar vernichten. Damit dies hintangehalten wird, bedarf es der 

behördlichen Kontrolle der Einhaltung der artenschutzrechtlichen Bestimmungen. 

  

 Zu diesem Zwecke sind der Behörde Unterlagen in einer Qualität vorzulegen, die 

eine artenschutzfachliche Überprüfung ermöglicht. Eine Vorlage eines arten-

schutzrechtlichen Gutachtens beinhaltet dies jedoch nicht. Um diese Überprüfung 

vorzunehmen, sind diese Unterlagen spätestens 3 Monate vor Ausführung des 

Vorhabens vorzulegen.  
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 Durch ein unbedenkliches Überprüfungsergebnis wird der Antragstellerin/dem 

Antragsteller von Seiten der Behörde die Einhaltung der artenschutzrechtlichen 

Belange bestätigt. 

 

 Bei Vorliegen eines unbedenklichen Überprüfungsergebnisses ist davon auszuge-

hen, dass keine verwaltungsstrafrechtlichen Artenschutztatbestände verwirklicht 

werden und das Vorhaben nicht mit zusätzlichen Kosten belastet wird. Dadurch 

kann zwischen der Behörde und der Antragstellerin/dem Antragsteller eine koope-

rative Zusammenarbeit im Hinblick auf einen funktionierenden Artenschutz ge-

währleistet werden. 

 

Für diese artenschutzrechtliche Prüfung sind im Hinblick auf die Errichtung und den Betrieb von 

PV-Anlagen für geschützte Tiere und Vögel nach den §§ 17 und 18 (jeweils Abs. 2) insbesondere 

folgende Verbotstatbestände relevant (Auszüge aus dem StNSchG 2017 sinngemäß):  

 

 alle absichtlichen Formen des Fanges oder der Tötung (in Bezug auf geschützte 

Tiere und Vögel) 

 

 jede absichtliche Störung, insbesondere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 

Überwinterungs- und Wanderungszeiten (in Bezug auf geschützte Tiere) 

 

 das absichtliche Stören, insbesondere während der Brut- und Aufzuchtszeit, sofern 

sich diese Störung erheblich auswirkt (in Bezug auf Vögel) 

 

 jede absichtliche Zerstörung oder Entnahme von Eiern aus der Natur (in Bezug auf 

geschützte Tiere) 

 

 die absichtliche Zerstörung oder Beschädigung sowie Entfernung von Nestern und 

Eiern aus der Natur (in Bezug auf Vögel) 

 

 jede Beschädigung oder Vernichtung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (in Be-

zug auf geschützte Tiere). 

 

In Bezug auf geschützte Pflanzen ist für die Errichtung und den Betrieb von PV-Anlagen nach § 19, 

Abs. 2 u. 3 insbesondere folgender Verbotstatbestand relevant (Auszug aus dem StNSchG 2017 

sinngemäß): 

 

 das absichtliche […] Ausgraben oder Vernichten von vollkommen oder teilweise 

geschützten Pflanzen und Pilze in deren Verbreitungsräumen in der Natur 
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Hinweise auf mögliche artenschutzrechtliche Konflikte in der Bauphase  
 

Tötung 
 

Eine Tötung von Vögeln kann beispielsweise im Zuge der Errichtungsphase (Bauphase) dann auf-

treten, wenn im Zuge der Baufeldfreimachung während der Brutzeit Gehölze entfernt werden, wel-

che Nester oder Bruthöhlen mit darin befindlichen nicht flüggen Jungvögeln beherbergen. In ähn-

licher Weise kann es bei Fledermäusen zu Tötungen kommen, wenn Bäume mit besetzten Höhlen 

geschlägert werden. Bei wenig mobilen Arten und deren Entwicklungsstadien (z.B. bei Reptilien) 

ist in der Bauphase mit Tötungen durch erforderliche Erdbewegungen oder Einsatz von Baufahr-

zeugen zu rechnen, wenn hierdurch besiedelte Lebensräume betroffen sind. In der Regel geht die 

Tötung solcher Arten während der Bauphase mit der Beschädigung bzw. Vernichtung der Fort-

pflanzungs- oder Ruhestätten bzw. (in bestimmten Zeiträumen) auch mit der Zerstörung von Eiern 

bzw. Gelegen einher. 

 

Störung 
 

Störungen, welche durch die Errichtung von PV-Freiflächenanlagen auftreten können, gehen in der 

Regel mit der Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten oder mit der Tötung von Indivi-

duen einher. Störungen können jedoch unter bestimmten Voraussetzungen auch in die Umgebung 

wirken. So können Störeinflüsse während der Errichtung innerhalb der Brutzeit (z.B. Einsatz von 

Baufahrzeugen, Anwesenheit von Personen) bei störungsempfindlichen Vogelarten zu einer Mei-

dung geeigneter Brutlebensräume oder zur Aufgabe von Brutplätzen führen. 

 

Beschädigung oder Zerstörung von Nestern und Eiern 
 

Wie beim Verbot des Tötens ist bei Vögeln mit der Zerstörung oder Beschädigung von besetzten 

Nestern und Eiern zu rechnen bzw. diese nicht auszuschließen, sofern Schlägerungen von Gehölzen 

in der Bauphase während der Brutzeit durchgeführt werden. Der Verbotstatbestand wird jedoch 

auch dann berührt, wenn besetzte Nester und Gelege von bodenbrütenden Vogelarten im Zuge der 

Errichtung durch Erdbewegungen oder Einsatz von Baufahrzeugen betroffen sind.  

 

Beschädigung oder Vernichtung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
 

Neben dem Aspekt des Tötens (s. o.) ist bei Fledermäusen insbesondere bei der Schlägerung von 

reifen Gehölzbeständen durch den Verlust von Baumhöhlen und Spaltenstrukturen, welche oftmals 

als Wochenstuben, Schwärmquartier oder Winterquartier für diverse baumbewohnende Fleder-

mausarten fungieren, mit der Berührung des Verbotstatbestandes der Beschädigung oder Vernich-

tung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten zu rechnen. Reife, gut besonnte Baumbestände stellen 

mitunter auch Fortpflanzungsstätten für geschützte xylobionte Käferarten dar. 

 

Strukturen, welche dauerhaft (oder auch lediglich temporär) mit Wasser gefüllt sind haben häufig 

eine hohe Bedeutung für verschiedene Tiergruppen (z.B. Amphibien, Libellen); vor allem als Fort-

pflanzungsstätte. Sofern solche Strukturen mit entsprechender Funktion im Zuge der Errichtung 

betroffen sind, ist ebenfalls mit der Erfüllung des Verbotstatbestandes zu rechnen. 
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Ein hohes Konfliktpotenzial im Hinblick auf die Beschädigung oder Vernichtung der Fortpflan-

zungs- oder Ruhestätten besteht zudem bei der Betroffenheit von ökologisch hochwertigem 

Grünland (z.B. Trocken- und Halbtrockenrasen, Feuchtwiesen) oder Mooren, welche u. a. für 

eine Vielzahl geschützter Insektenarten (beispielsweise Schmetterlinge, Heuschrecken) bedeu-

tende Fortpflanzungsstätten darstellen. Beeinträchtigungen dieser Lebensräume und Funktio-

nen können in der Bauphase vorrangig durch den direkten Verlust in Folge der Flächeninan-

spruchnahme auftreten. 

 

Hinweise auf mögliche artenschutzrechtliche Konflikte in der Betriebs-
phase 
 

Tötung 
 

Nach gegenwärtigem Wissensstand ist eine anlagenbedingte Erhöhung des Mortalitätsrisikos bei 

Photovoltaik-Freiflächenanlagen – etwa durch Kollision – als gering zu bewerten. Allerdings kön-

nen Konflikte mit dem Tötungsverbot insbesondere bei Pflege- bzw. Erhaltungsmaßnahmen auf-

treten; beispielsweise, wenn die Mahd oder der Rückschnitt von Gehölzen innerhalb der Brutzeit 

erfolgen. Die Wirkrungen sind sehr ähnlich mit vergleichbaren Tätigkeiten während der Bauphase 

(siehe dortige Ausführungen). Dies trifft auch auf den Verbotstatbestand der Beschädigung oder 

Zerstörung von Nestern und Eiern zu. 

 

Störung 
 

Grundsätzlich sind Störwirkungen beim Betrieb von PV-Anlagen von eher untergeordneter Bedeu-

tung. Mögliche, relevante Stör- und Scheuchwirkungen durch Vertikalstrukturen der PV-Anlage, 

aber auch durch die Anlage von höheren Gehölzstrukturen sind jedoch bei sensiblen Vogelarten des 

Offenlandes nicht auszuschließen („Silhouetteneffekt“) und können zur Entwertung wertvoller Vo-

gellebensräume führen.  

 

Beschädigung oder Vernichtung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
 

Der direkte, dauerhaftere Lebensraumverlust (dauerhafte Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten) spielt bei PV-Anlagen, verglichen mit anderen Vorhaben, oftmals eine untergeordnete 

Rolle. Allerdings kann es durch Änderung der Lichtverhältnisse (Beschattung), Änderungen des 

Mikroklimas, Bodenverdichtung und reduzierte Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens zu negativen 

Veränderungen von Pflanzen- und Tierlebensräumen kommen. Insbesondere bei vormals natur-

schutzfachlich hochwertigen Flächen können diese Wirkungen indirekt zur Beschädigung bzw. 

Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten führen.  

 

Bei intensiv landwirtschaftlich genutzten Standorten kann jedoch eine entsprechende ökologische 

Gestaltung- und Pflege auch zu einer Aufwertung oder Neuschaffung von Lebensräumen für ge-

schützte Arten führen. 
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Lebensräume mit hohem Konfliktpotenzial in Bezug auf den Artenschutz 
 

Insbesondere beim Vorliegen der nachfolgend aufgelisteten Biotope und Lebensräume ist von ei-

nem erhöhten Konfliktpotenzial im Hinblick auf den Artenschutz auszugehen, da derartige Lebens-

räume mitunter seltene, spezialisierte und sehr anspruchsvolle, geschützte Arten beherbergen, oder 

wesentliche Strukturen für geschützte Arten beinhalten (siehe auch Leitfaden zur Standortplanung 

und Standortprüfung für PV-Freiflächenanlagen mit den Prüflisten, aktueller Stand 04/2021): 

 

 extensiv genutzte Wiesen und Weideflächen: Besonders auf Trocken-, Feucht- und Ma-

gerstandorten gehören extensiv genutzte Grünlandflächen zu den artenreichsten Biotopen 

und beinhalten sehr oft geschützte Tier- und Pflanzenarten. Halbtrockenrasen und Tro-

ckenrasen zählen gemäß § 5 der ggst. VO zu den Ausschlusszonen. Als Halbtrocken- und 

Trockenrasen gelten sämtliche Biotope gemäß der „Gruppe 3.3: Halbtrocken- und Tro-

ckenrasen“ des Biotoptypenkataloges Steiermark (Amt d. Stmk. Landesregierung 2008). 

 

 Feldgehölze und Hecken: Besonders in ausgeräumten Landschaften sind Gehölzstruktu-

ren wichtiger Rückzugsraum und Bestandteil des Biotopverbundes 

 

 Naturnahe Wälder: Wälder mit naturnaher Artenzusammensetzung und einem gewissen 

Anteil an Alt- und Totholz bieten Lebensraum für zahlreiche spezialisierte Arten und sind 

nur sehr langfristig wiederherstellbar. Waldflächen zählen gemäß § 5 der ggst. VO zu den 

Ausschlusszonen. 

 

 Feuchtbiotope: Naturnahe Stillgewässer und Moore, aber auch kleinräumige Tümpel, 

Sutten oder Quellen bieten vielen gefährdeten, oftmals geschützten Arten (z.B. Amphi-

bien, Libellen, Schnecken) einen Lebensraum. Moore, Quellfluren und Sümpfe zählen ge-

mäß § 5 der ggst. VO zu den Ausschlusszonen. Als Moore, Quellfluren und Sümpfe gel-

ten sämtliche Biotope gemäß der „Hauptgruppe 2: Moore, Quellfluren und Sümpfe“ des 

Biotoptypenkataloges Steiermark (Amt d. Stmk. Landesregierung 2008) 

 

 Sonderstandorte: Sonderstandorte, wie Lehmsteilwände, Schotter- und Rohbodenflä-

chen, wie sie häufig bei (ehemaligen) Schotterabbaugebieten (insbesondere mit entspre-

chenden naturschutzrechtlichen Auflagen) vorliegen, stellen häufig wichtige Lebensräume 

für seltene und sehr anspruchsvolle, geschützte Insektenarten (z.B. Wildbienen, Heuschre-

cken) aber auch für Reptilien oder bestimmte Vogelarten (z.B. Flussregenpfeifer) dar. 

Hinzuweisen ist, dass auch in scheinbar naturschutzfachlich nicht oder wenig bedeutenden Lebens-

räumen u.U. Konflikte mit artenschutzrechtlichen Belangen auftreten können (z.B. intensiv bewirt-

schaftete Ackerflächen als Brutlebensraum für geschützte Vogelarten des Offenlandes wie Kiebitz 

oder Feldlerche).   
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Vorgaben und Empfehlungen zur Erstellung von Einreichunterlagen zur 
Prüfung auf Einhaltung der artenschutzrechtlichen Bestimmungen 
 

Entsprechend den erläuternden Bemerkungen zum StNSchG 2017 betreffend die §§ 17, 18 und 19 

sind der Behörde Unterlagen in einer Qualität vorzulegen, die eine artenschutzfachliche Überprü-

fung ermöglicht. 

 

Darstellung des Ist-Zustandes (Vorkommen geschützter Arten) 
 

Im Hinblick auf die artenschutzfachliche Überprüfung sind grundsätzlich sämtliche geschützte Ar-

ten der steirischen Artenschutzverordnung von Relevanz. Darin ist auch eine Vielzahl von seltenen 

oder gefährdeten Pflanzen- oder Tierarten gemäß § 3 StNSchG 2017 enthalten. 

 

Im Hinblick auf die Relevanz im Einzelfall ist es zunächst zielführend, anhand der Biotop- / Le-

bensraumausstattung im Planungsgebiet, der Lebensraumansprüche und der Verbreitungsgebiete 

geschützter Arten eine Abschichtung im Hinblick auf das potenzielle Vorkommens geschützter 

Pflanzen- und Tierarten vorzunehmen. Hierfür ist in der Regel eine Erfassung der im Planungsge-

biet vorhandenen Biotoptypen und Habitatstrukturen (z. B. Totholz, Versteckmöglichkeiten für 

Reptilien, Baumhöhlen als Quartierangebot für Fledermäuse) erforderlich. Je nach Beschaffenheit 

des Planungsraumes ist u. U. auch die Erfassung weiterer Aspekte erforderlich (z.B. Überprüfung 

von Vorkommen von Lerchensporn-Arten (Corydalis sp.) als Raupenfutterpflanzen für den 

Schwarzen Apollo (Parnassius mnemosyne).  

 

Auf Basis dieser Analysen und Einschätzungen sind jene geschützten Arten mit hinreichend hohem 

Vorkommenspotenzial und mit entsprechender Planungsrelevanz in ihrem Istzustand darzustellen; 

etwa durch Einbezug vorhandener Datengrundlagen oder Erhebungen.  

Erfassungen von geschützten Arten sind mit für die Arten / Artgruppen geeigneten Methoden mit 

der entsprechenden Anzahl an Erhebungsdurchgängen unter Berücksichtigung der jahreszeitlichen 

Aspekte durchzuführen. Sachdienliche Hilfestellungen und Anleitungen hierfür finden sich z. B. im 

Arbeitspapier zur RVS 04.03.15 „Artenschutz“ (Arbeitspapier Nr. 22, Fachliche Grundlagen zur 

RVS 04.03.15 „Artenschutz an Verkehrswegen“). 

 

Eine überblicksmäßige Zuordnung geschützter Arten (auf Ebene der Tiergruppen) zu einzelnen Le-

bensraumtypen findet sich in der Tabelle 1. Eine Auflistung der laut Artenschutzverordnung ge-

schützten Tiere findet sich im Anhang. 

 

Sofern Biotoptypen / Lebensräume mit Lebensraumpotenzial für geschützte Arten vom geplanten 

Vorhaben nicht betroffen sind, indirekte Auswirkungen auf diese (inkl. der darin potenziell vor-

kommenden, geschützten Arten) ausgeschlossen werden können oder ein Vorkommen entsprechen-

der, geschützter Arten ausgeschlossen werden kann (z.B. Ausschluss aufgrund der bekannten Ver-

breitung), sind hierfür keine Erhebungen erforderlich. 
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Darstellung der Auswirkungen auf geschützte Arten 
 

Aufbauend auf den Ergebnissen des Istzustandes ist jeweils anhand des konkreten Vorhabens und 

anhand der (potenziell) vorkommenden, geschützten Arten eine Auswirkungsanalyse unter spezifi-

scher Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß §§ 17, 18 und 19 

(StNSchG 2017) durchzuführen. Hierfür sind sämtliche, relevante Wirkungen, welche im Zuge der 

Errichtung und des Betriebs der PV-Anlage auftreten, zu berücksichtigen. Beispiele für bzw. Hin-

weise auf derartige Wirkungen sind in den Kapiteln „Hinweise auf mögliche artenschutzrechtliche 

Konflikte in der Bau- und Betriebsphase“ angeführt. Die Ergebnisse der artenschutzfachlichen 

Überprüfung sind plausibel und nachvollziehbar darzustellen.  

 

Der Umfang der Unterlagen für die artenschutzfachliche Überprüfung richtet sich in der Regel nach 

den durch das jeweilige Projekt betroffenen Biotoptypen / Lebensräumen bzw. deren Funktionen. 

Insbesondere bei Berührung von Lebensräumen, welche im Kapitel „Lebensräume mit hohem Kon-

fliktpotenzial in Bezug auf den Artenschutz“ überblicksmäßig dargestellt sind, ist von einem erhöh-

ten Aufwand auszugehen. 
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Tabelle 1: überblicksmäßige Zuordnung geschützter Arten (auf Ebene der Tiergruppen) zu einzelnen Lebensraumtypen in 
Anlehnung an die Tabelle 4 der RVS 04.03.15 „Artenschutz“; ○ = Lebensraum mit Vorkommenspotenzial für geschützte Ar-
ten, ● = Lebensraum mit erhöhter Vorkommenswahrscheinlichkeit von unionsrechtlich geschützten Arten (europäische Vo-
gelarten gemäß VS-Richtlinie und Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie), 1 = u. U. Lebensraum für Bodenbrüter, 2 = mit 
Tettigia orni lediglich eine Art geschützt, Verbreitungsgebiet aktuell auf die Südoststeiermark beschränkt, 3 = betrifft nur 
Skorpione (ggf. in speziellen Fällen relevant) 
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Biotopkomplexbewohner 

Vögel ● ● ● ● ● ●1 ● ● ● ● ● ● ● 
Säugetiere (ohne 
Fledermäuse) 

● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●  ● 

Fledermäuse ● ● ● ● ●     ● ●  ● 

Amphibien ○ ○ ● ● ●  ● ● ○ ○ ● ○ ● 

Vorwiegend Offenlandbewohner mit großflächig relativ einfacher Bearbeitbarkeit 

Reptilien ○ ● ● ● ○  ● ● ● ● ●  ● 

Heu- u. Fangschre-
cken 

 ○   ○   ○ ○ ○    

Vorwiegend oder ausschließlich an Pflanzen lebende Bewohner der Kraut- und Gehölzschicht 

Zikaden2           ○  ○ 

Wildbienen & Gat-
tung Bombus 
(Hummeln) 

○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

Tagfalter, Widder-
chen u. Dickkopffal-
ter 

● ●   ●  ● ● ● ○ ●   

Nachtfalter ○ ○ ○ ○ ○  ● ● ● ○ ●  ○ 

Vorwiegend oder ausschließlich räuberisch lebende Bewohner der Bodenoberfläche/ oberen Bodenschicht 

Spinnentiere3              

Laufkäfer     ●     ○ ○  ○ 

Vorwiegend oder ausschließlich aquatische lebende Artengruppen 

Libellen   ● ● ●         

sonstige, relevante 
aquatische ge-
schützte Arten (Kä-
fer) 

   ○ ○         
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Weitere Artengruppen  

Weichtiere   ● ○ ○  ○  ○ ○ ○  ○ 

Xylobionte Käfer          ● ●  ● 

sonstige Artgrup-
pen geschützter In-
sekten 

○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○  ○ 
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Grundsätzliche Überlegungen zum Gestaltungs- und  
Pflegekonzept von PV-Freiflächenanlagen 
 

Der vielfach beworbene Naturschutzwert von PV-Freiflächenanlagen stellt sich erst durch eine ent-

sprechend naturnahe Ausgestaltung und extensive Bewirtschaftung der Freifläche ein. Sinnvoller-

weise wird daher in einem Gestaltungs- und Bewirtschaftungskonzept sowohl die Herstellungs-

phase (Anlage von extensiven Grünland, Heckenausgestaltung, Strukturierung der 

Offenlandbereiche, etc.) als auch die Erhaltungsphase (Pflege) behandelt. Unter Berücksichtigung 

des jeweiligen Naturraumes und etwaiger bestehender Habitatstrukturen soll geprüft werden, wel-

che Bedeutung die Fläche für vorkommende oder potenziell vorkommende Arten hat, bzw. bei einer 

angepassten Ausgestaltung und Bewirtschaftung haben könnte.  

 

 In welcher Weise kann die ausgestaltete PV-Freiflächenanlage in den Naturraum integriert 

werden (z.B. Korridorfunktion)? 

 

 Gibt es bekannte Bruthabitate oder Nahrungshabitate bestimmter Arten auf der Fläche o-

der in der näheren Umgebung? 

 

 Kommen geschützte Arten vor? 

 

 Wie wurde die Fläche bisher bewirtschaftet und welche Arten könnten durch die Neuge-

staltung profitieren?  

 

In Abhängigkeit von den standörtlichen Gegebenheiten wird die Form der extensiven Bewirtschaf-

tung definiert. Das Flächenmanagement orientiert sich an den standörtlichen Voraussetzungen so-

wie am Naturschutzpotential der Fläche. Darauf aufbauend werden Schutz- bzw. Entwicklungsziele 

definiert. Abzuklären ist außerdem, wer die notwendigen Pflegemaßnahmen übernimmt und ob die 

Betriebsmittel dazu vorhanden sind. Zudem sind Maßnahmen zu entwickeln, um Adaptierungen 

bei möglichen Fehlentwicklungen der Fläche einleiten zu können. Die naturschutzfachliche Wer-

tigkeit darf sich insbesondere bei bestehendem Extensiv-Grünland nicht verschlechtern, vielmehr 

muss eine Verbesserung eintreten. 
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Grünland 
 

Grünland und Klimawandel 
 

Auch im Hinblick auf die Klimawirksamkeit ist die extensive Bewirtschaftung der Freiflächen un-

bedingt wünschenswert (Bunzel-Drüke 2019). Im Gegensatz zu Ackerflächen sind Grünlandlebens-

räume (Wiesen oder Weiden) nämlich in der Lage, durch Akkumulation organischer Substanz im 

Oberboden Kohlenstoff zu speichern (Humusbildung). Die Speicherfähigkeit ist dabei auch von der 

Landnutzung und der Bewirtschaftung abhängig. Die enorme Bedeutung von Grasland als Kohlen-

stoffspeicher wird angesichts der Menge von 588 Mrd. t weltweit deutlich. In Mitteleuropa ist die 

Kohlenstoffspeicherfunktion aufgrund fortschreitender Intensivierung in der Grünlandwirtschaft je-

doch zunehmend gefährdet. Denkt man an Grünlandumbruch wird die Funktion als CO2-Senke so-

gar schlagartig umgekehrt. Eine extensive Grünlandnutzung weist bezogen auf die durchschnittli-

che Emissionsmenge verschiedener Grünlandlebensräume die geringste Klimabelastung auf 

(Drösler et al. 2011). Extensivierung kann damit auch Kohlenstoff einsparen. 

 

Andererseits häufen sich in den letzten Jahren Trockenperioden aufgrund von zunehmender Klima-

erwärmung und Niederschlagsveränderungen, was auch spürbare Auswirkungen auf die Produkti-

vität und Biodiversität von Grünlandökosysteme hat (Danius 2021). Die saisonale Austrocknung 

der Böden bewirkt auch den Rückgang der Kohlenstoff-Speicherfunktion im Grünland - die Pflan-

zen stehen unter Trockenstress und sind mit schlechteren Wachstumsbedingungen konfrontiert. 

Eine Veränderung des Artengefüges in Grünlandgesellschaften ist daher zu erwarten. Vor diesem 

Hintergrund ist die natürliche Migration (Biotopverbund, Trittsteinbiotope) von entscheidender Be-

deutung, da artenreiche Lebensgemeinschaften mit einer hohen genetischen Diversität ein höheres 

Anpassungspotential auf Veränderungen zeigen. Insofern kann artenreiches Extensivgrünland we-

sentlich zum Klimaschutz (Ökosystemdienstleistung) beitragen (Danius 2021). 

  

Anlage und Pflege von artenreichem Extensivgrünland 
 

Bei der Entwicklung von Grünlandgesellschaften ist insbesondere auf die Art und Beschaffenheit 

des Bodens, die Feuchtigkeits- und Nährstoffverfügbarkeit, die Lage und Exposition der Fläche und 

den damit eihergehenden Lichtverhältnissen sowie etwaiger Vorbelastungen Bedacht zu nehmen. 

Eine mögliche Vorbereitung des Bodens muss standortsspezifisch im jeweiligen Projekt mitberück-

sichtigt werden. Für die Entwicklung von artenreichem Grünland auf vormals intensiv genutzte 

Ackerflächen empfiehlt sich jedenfalls die Aushagerung der Flächen vor der Neuanlage. Bei der 

Einsaat ist auf autochthones, standortsgerechtes Saatgut zurückzugreifen, idealerweise durch Mäh-

gutübertrag von benachbarten artenreichen Beständen oder Heublumensamen (Heu-/ Wie-

sendrusch). Alternativ stammt die artenreiche Ansaatmischung aus zertifizierten Quellen 

(REWISA, RENATURA® oder vergleichbarem). Das Artenspektrum kann gegebenenfalls in Rich-

tung trockener Standorte erweitert werden (Süd- / Ostösterreich). Eingesäte Bereiche sind bis zur 

Etablierung einer geschlossenen und trittfesten Vegetationsdecke wirksam gegen Zutritt und Be-

weidung zu schützen. Zur Etablierung der geschlossenen Grasnarbe ist im Jahr der Einsaat ein vor-

gezogener Reinigungsschnitt sinnvoll. 

 

Hilfestellungen bei der Anlage von Grünlandflächen sind beispielsweise in der RVS 12.05.11 

(Grünflächenpflege), den ÖNORMen L 1111 (Gartengestaltung und Landschaftsbau - Technische 

Ausführung) und L 1113 (Begrünung mit Wildpflanzensaatgut) zu finden. 
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Extensive Mähwiesennutzung 
 

Unter ökologischen Gesichtspunkten ist die traditionelle Heuwirtschaft bzw. landwirtschaftliche 

Praktik, vor allem die fehlende Düngung, Mähtermine und Nutzungsfrequenz optimal geeignet um 

die standortstypische Artenzusammensetzung und Artenvielfalt zu erhalten bzw. zu gewährleisten 

(Nowak & Schulz 2002). Extensivierung bedeutet vor allem eine Reduktion der Schnitthäufigkeiten 

und der Nährstoffzufuhr (Dierschke & Briemle 2008), wodurch eine Aushagerung des Bodens er-

reicht wird und anspruchsvollere Arten zugunsten weniger wuchskräftigen vermindert werden. Ziel 

für PV-Freiflächenanlagen ist die Etablierung von artenreichem, extensiv genutztem Grünland im 

Unterwuchs der Anlagen-Module um eine ökologische Aufwertung zu erreichen. Für eine ökologi-

sche Pflege von PV-Freiflächenanlagen eignen sich daher grundsätzlich dieselben Bewirtschaf-

tungsweisen, die auch in der ökologischen Grünlandwirtschaft, wie etwa im ÖPUL-NAT Pro-

gramm, Anwendung finden. In Bezug auf Klimaveränderungen sind fixierte Vorgaben allerdings 

hinderlich. Generell ist eine naturschutzorientierte Mähwiesennutzung durch folgende Kriterien 

charakterisiert: 

 

 Die regelmäßige Mahd orientiert sich an der lokalen Nährstoffsituation im Boden sowie 

phänologischen Gesichtspunkten und wird im Gestaltungs- und Bewirtschaftungskonzept 

für jede Anlage bearbeitet. Extensiv bewirtschaftete Wiesen werden üblicherweise ein bis 

zwei Mal jährlich, mit einem späten ersten Mähtermin (aus ornithologischen Gründen 

nicht vor 15. Juni für Lagen unter 800 Höhenmeter) gemäht. Dies ermöglicht außerdem 

die Samenreife möglichst vieler Pflanzenarten und bodenbrütender Vogelarten werden 

nicht gestört. Bei zweischürigen Wiesen ist ein Nutzungsintervall zwischen erstem und 

zweitem Mähtermin von mindestens 8, besser 9 Wochen einzuhalten. Aus faunistischen 

Gründen ist eine gestaffelte Mahd über einen Zeitraum von drei bis vier Wochen anzustre-

ben. 

 

 Völliger Verzicht auf den Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden 

 

 Ein Messerbalkenschnitt ist dem Einsatz von Kreiselmähern vorzuziehen, wobei die Mahd 

zum Schutz von Bodenbrütern und anderen Kleintieren (z.B. Amphibien und Reptilien) 

etwa 10 cm über der Bodenoberfläche erfolgen soll. Der Einsatz von Mährobotern oder 

das Mulchen (ebenso Saugmulchung) der Fläche ist aus naturschutzfachlicher Sicht nega-

tiv zu bewerten (Insektenschutz, Schonung von Vogelgelegen) und daher verboten. 

 

 Zur sukzessiven Aushagerung des Bodens wird das Mähgut von der Fläche abtranspor-

tiert. Eine dicke Mulchschicht verhindert das Aufkommen vielfältiger Blütenpflanzen und 

verhindert die Nährstoffaushagerung auf der Fläche. Einsaugen ist dazu nicht geeignet, da 

Insekten miteingesaugt werden. Idealerweise verbleibt das Mähgut noch einige Tage zum 

Trocknen auf der Fläche, bevor es abtransportiert wird. So können die Samen der Wild-

pflanzen nachreifen und auf der Fläche aussamen und Kleintiere können in der Zeit der 

Mähgut-Trocknung die Fläche verlassen. 

 

 Anlage von jährlich rotierenden Altgrasstreifen auf 5-15 % der Fläche, die über den Win-

ter bis zur ersten Mahd im Folgejahr belassen werden. Die Altgrasstreifen dienen als 

Rückzugsbereiche bzw. Überwinterungshabitate für Insekten und Reptilien.  
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Extensive Weidenutzung 
 

Durch kleinräumig variierende Weidenintensität in Verbindung mit standörtlicher Differenzierung 

fördert extensive Beweidung die Ausbildung von komplexen Lebensraumstrukturen stärker als 

reine Mahdsysteme (Bunzel-Drüke et al. 2019). Vor allem auf Magergrünland entstehen durch ex-

tensive Beweidung reich strukturierte Lebensräume für eine Vielzahl an Arten. Die Ressourcen-

vielfalt für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten auf der Fläche erhöht sich etwa durch blütenreiche, 

kurz- bis hochwüchsige oder überständige Pflanzenbestände, offenen Bodenflächen (Trittsiegel) 

sowie Dung, wodurch auf PV-Freiflächenanlagen eine ökologische Aufwertung erzielt werden 

kann. Allerdings ist die Dauerbeweidung von PV-Freiflächenanlagen als naturschutzorientierte Be-

weidungsform wenig zielführend, weil daraus wiederum artenarme Pflanzenbestände resultieren. 

 

Die Beweidung mit hoher Besatzdichte auf kurze Zeit ähnelt dagegen in ihrer Wirkung einer Mahd. 

Die Weideintensität hat sich unbedingt am Aufwuchs zu orientieren. Ein, auf die lokalen Verhält-

nisse abgestimmtes Umtriebs-Weidesystem erscheint aus naturschutzfachlicher Sicht für die Be-

weidung von PV-Freiflächenanlagen als besonders geeignet. Ebenso zeigen kombinierte Mäh-

weide-Systeme positive Wirkungen auf den Erhalt artenreicher Grünlandlebensräume. Generell ist 

eine naturschutzorientierte Beweidung durch folgende Kriterien charakterisiert: 

 

 Verzicht auf den Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln 

 

 Nährstoffeintrag verändert die Artenzusammensetzung hin zu artenarmen Grünlandgesell-

schaften, weshalb keine Zufütterung auf den Weideflächen erfolgen darf.  

 

 Mit der Beweidung sollte frühestens im April begonnen werden. 

 

 Keine Bewirtschaftung auf 5-15% der PV-Freiflächenanlage. Die jährlich, oder in länge-

ren zeitlichen Abständen, rotierende Brache- bzw. Sukzessionsflächen dienen als Rück-

zugsbereiche bzw. Überwinterungshabitate für Insekten und Reptilien. Während die Maß-

nahme zwischen den Modulreihen, aufgrund der unerwünschten Beschattung durch 

Sukzession- und Verbuschungsstadien nicht realisierbar ist, ist dies auf größeren zusam-

menhängenden Freiflächen, abseits der Modulreihen, oder in den Randbereichen der PV-

Freiflächenanlage gut umsetzbar. 

 

 Bei einer Rotationsweidenutzung sind die Nutzungsfrequenzen kurz gewählt, wobei die 

Beweidungszeit so kurz wie nötig und die Weideruhe so lang wie möglich (etwa acht Wo-

chen) erfolgt. 

 

o Die Beweidung erfolgt gestaffelt durch Koppelung der Weidefläche (PV-Freiflä-

chenanlage), zur Schaffung von kleinräumigen Vegetationsmosaiken aus kurzrasi-

gen, teilweise abgefressenen, mit Weideresten ausgestatten bzw. überständigen 

Pflanzenbeständen. Durch die abschnittsweise Beweidung wird auch gewährleis-

tet, dass Teilflächen zur vollen Blüte und Aussamung gelangen. Für viele Vogel-

arten sind derartig strukturierte Vegetationsmosaike in unterschiedlicher Weise 

zur Brut und Nahrungssuche geeignet. 

 

o Weidepflege durch Mahd ist sinnvoll, wenn unerwünschte Pflanzen (aufgrund se-

lektivem Fraß) überhandnehmen.  
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o Die lange Weideruhe ermöglicht sowohl den Wildpflanzen als auch unterschiedli-

chen Kleinlebewesen die Regeneration (Weideplan!). 

 

 Unter Mähweidenutzung versteht man eine kombinierte Nutzung aus Vorweide mit an-

schließender Mahd bzw. eine Nachweide im Anschluss einer Mähwiesennutzung. 

 

o Vorweide: Die Frühjahrsvorweide (bis maximal ins 1. Mai-Drittel) stützt sich auf 

die historische Nutzung von Mähgrünland wobei durch die räumlich differenzierte 

Intensität der Kurzzeitbeweidung selektiv die früher austreibenden, jungen, ei-

weißreichen Gräser erfasst werden. Es kommt zu einer Aushagerung und stärkeren 

Belichtung und folglich zur Förderung schwächer wüchsiger Kräuter. Daraus ent-

stehen relativ kurzrasige Bestände am Beginn der Vegetationsperiode. Eine späte 

Mahd erlaubt das Blühen und Fruchten möglichst vieler bestimmender Arten. 

Frühjahrsvorweide soll auch direkte und indirekte Einflüsse auf die Habitatqualität 

für wiesenbewohnende Tierarten (z.B. Wiesenbrüter) haben (Kapfer 2010). 

 

o Herbstweide: Die Nachbeweidung im Herbst erfolgt nach der Heuernte (bzw. nach 

der letzten Mahd) ab September.  

 

 Die maximale Besatzdichte soll 1 GVE pro Hektar nicht überschreiten, da eine dauerhafte 

Überweidung wiederum negative Auswirkungen auf die Artenvielfalt (artenarme, über-

düngte Flächen) hätte. 

 

 Sofern gewährleistet werden kann, dass die Grasnarbe geschlossen bleibt, ist auch eine 

Beweidung mit Hühnern (Hühnerauslauf) denkbar. 

 

 Ziel ist die Schaffung von vielfältigen Strukturen (Zwergsträucher, Totholz, Gebüsche, 

Steinhaufen, Rohbodenstellen, Kleingewässer, etc.) in Offenlandbereichen als Lebens-

raum für Reptilien, Amphibien, div. Insekten, Vögel auf den Weideflächen. 

 

 Im Sinne des Tierwohls werden standortsangepasste Arten und Rassen unter Berücksichti-

gung geeigneter Herdengrößen herangezogen wobei für ausreichenden Witterungsschutz 

sowie tierschutzkonformes Zaunmaterial (kein Stacheldraht) gesorgt wird. Für eine ausrei-

chende Wasserversorgung in entsprechender Qualität ist zu sorgen.
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Lineare Gehölzstrukturen 
 

Allgemeine Bestimmungen für das Anlegen und Pflegen von linearen  
Gehölzstrukturen 
 

Beim Anlegen einer Hecke im Freiland dürfen ausschließlich Gehölze aus der vom Referat Natur-

schutz erstellten Gehölzliste (siehe Anhang), welche sich je nach forstlichen Wuchsgebiet unter-

scheidet, gepflanzt werden. Die Verwendung von Zierformen dieser Arten muss unterbleiben. Die 

Artenliste wurde unter der Berücksichtigung des fortschreitenden Klimawandels erstellt. Es wird 

versucht die Verschiebung der Pflanzengesellschaften aus den trockenen Regionen Süd-und Osteu-

ropas in den Alpenraum und von den Tieflagen in die Hochlagen in die naturschutzfachliche Dis-

kussion einzubinden, ohne dass es zu einer nachhaltigen Beeinträchtigung des Charakters des be-

troffenen Landschaftsraumes kommt. Es ist somit als dynamisches Werkzeug zu verstehen, welches 

sich in diesem Diskussionsprozess laufend verändern wird. 

 

Eine Zertifizierung von gebietseigenen Gehölzen, in Abstimmung mit den steirischen Landesforst-

gärten und dem Verband “Die Steirischen Gärtner und Baumschulen”, mit dem Ziel autochthones 

Pflanzgut unter Berücksichtigung der ÖNorm L1110 zu vermehren und auszubringen sollte ange-

strebt werden. Expertise gibt es bereits bei dem laufenden Projekt „Regionale Wildgehölzvermeh-

rung“ im Naturpark Südsteiermark oder des REWISA-Netzwerkes (Fachbetriebe naturnahes Grün). 

 

 

Erhalt und Verbesserung der ökologischen Funktion durch lineare 
Gehölzstrukturen 
 

Lineare Gehölzstrukturen in der freien Landschaft erfüllen eine Vielzahl an wertvollen ökologi-

schen und sozioökonomischen Funktionen. Sie leisten einen positiven Beitrag zur Biodiversität, 

sind Trittsteine hinsichtlich des Biotopverbundes, haben Leit- und Korridorfunktion für Wildtiere, 

unterstützen schädlingskontrollierende Nahrungsketten und haben kulturhistorische Bedeutung. 

 

Um das Aufkommen von Neophyten und der damit verbundenen floristischen Verarmung von Be-

ständen zu verhindern, ist ein Neophytenmonitoring- und Management durchzuführen. Eine Be-

schreibung von Pflanzenarten der Unionsliste und invasiver Arten in der Steiermark inklusive Ma-

nagementmaßnahmen sind auf der Homepage www.neobiata.steiermark.at angeführt.  

 

Um die ökologische Funktion der Hecke zu gewährleisten, müssen die einzelnen, für jedes Wuchs-

gebiet obligatorischen Gehölzarten, immer in zumindest zweireihigen Gruppen zu maximal 5-6 

Exemplaren gepflanzt werden. Bei Ausfällen von > 10 % der gepflanzten Individuen innerhalb ei-

nes Jahres nach der Pflanzung sind die ausgefallenen Exemplare zu ersetzen. Prinzipiell sollte in 

der Planung ein 5 Meter breiter Bereich randlich für die Pflanzung von linearen Gehölzstrukturen 

ausgewiesen werden. Bei gehölzfreien Abschnitten (z.B. zwischen Baumreihen oder wenn ein ge-

eigneter Sichtschutz in der Natur gegeben ist) sind diese 5 Meter breiten Bereiche als „Ökoflächen“ 

anzusehen, eine detaillierte Beschreibung findet sich im Handlungsleitfaden „Sicherung, Pflege und 

Dokumentation der Ökoflächen nach dem Steiermärkischen Zusammenlegungsgesetz“. Zum 

Schutz von Brutvögel sind Schnittmaßnahmen innerhalb der Brutzeit von Vögeln von 1.März- 

30.September zu unterlassen. 
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Je nach örtlichen Gegebenheiten und vorrangiger Funktion für die lineare Gehölzstruktur stehen 

folgende Möglichkeiten zur Verfügung:  

 

Sichtschutzhecke 
 

Standort und Funktion: Diese sind zur Minderung der Auswirkung auf das Straßen-, Orts- und 

Landschaftsbild und / oder von Blendwirkungen direkt entlang von Bundesstraßen, Landesstraßen 

und Gemeindestraßen, allerdings nicht bei Feldwegen, zulässig. Durch die Nähe zur Straße mit der 

damit verbundenen Immission auf die Fläche, ist es nur eingeschränkt als Biotopverbund und Wild-

tierkorridor geeignet. Besonderes Augenmerk ist auf die Leitfunktion zum nächsten Korridor zu 

legen um Fallwildzahlen durch das Abschneiden des Korridors zu mindern. Es sind mindestens 3 

obligatorische Gehölzarten der erstellten Liste zu verwenden. Anzustreben ist grundsätzlich die 

Etablierung einer strukturreichen Naturhecke. 

  

Pflegemaßnahmen: Eine seitliche Reduktion der Hecken und Pflege des Grünstreifens entlang von 

Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen unter Berücksichtigung der Vorgaben der StVO und der 

RVS 12.05.11 Grünflächenpflege April 2019 ist zulässig. Die vorgegebene Mindestbreite ist ein-

zuhalten und die Vorgaben für extensive Grünlandnutzung des Unterwuchses sind zu berücksichti-

gen. 

 

Strukturreiche Naturhecke 

 

Standort und Funktion: Diese sind zur Erfüllung der Korridorfunktion und als Biotopverbund ge-

eignet. Es sind mindestens 7 obligatorische Gehölzarten der erstellten Liste zu verwenden. Zur zu-

sätzlichen Schaffung von Habitatstrukturen sollte an trockenen, wärmebegünstigten Standorten die 

Hecke über Lesesteinschüttungen angelegt werden. Die dadurch entstehenden ökologischen Ni-

schen sind attraktive Lebensräume für Reptilien und thermophile Pflanzenarten. Bei Gehölzrück-

schnitten kann ein Teil des Schnittgut kleinflächig (max. 10m² pro 50 Laufmeter) unter der Hecke 

belassen werden, und bietet damit Insekten, Reptilien, Kleinsäugern und sogar Amphibien Unter-

schlupf und Lebensraum. 

 

 

Pflegemaßnahmen: Die Pflege der Gehölze sollte in einem Jahr nur abschnittsweise durchgeführt 

werden. Eine einheitliche seitliche Reduktionen innerhalb des 5 Meter Bereichs ist nicht zielfüh-

rend. Eine heterogene Hecke bietet durch die abwechslungsreiche Licht- und Schattenbereiche ein 

reichhaltigeres Lebensraummosaik und damit reichhaltigeren Tiergemeinschaften einen Lebens-

raum. Das „Auf Stock setzten“ von einzelnen rasch wachsenden Gehölzen und Einzelstamment-

nahmen von hochwüchsigen Bäumen ist ebenso nur Abschnittweise in einem Jahr sinnvoll, damit 

keine größeren gehölzfreien Bereiche entstehen.  

Zur Förderung der Saumgesellschaften ist ein genereller Verzicht auf Pflanzenschutz- und Dünge-

mittel einzuhalten. Bei einem Saum handelt es sich um den Übergang zwischen Gehölzen und Of-

fenland-Systemen, zeichnet sich durch eine hohe Biodiversität aus und ist eine wertvolle ökologi-

sche Nische. Um den krautigen Saum frei von Gehölzen zu halten, ist eine regelmäßige Pflege 

notwendig. Die erste Mahd sollte erst ab 15.7. (zum Schutz von bodenbrütenden Vögeln und voll-

ständige Samenreife von wertbestimmender Pflanzenarten) und ein zweiter jährlicher Pflegeschnitt, 

alternierend auf 50% der zu etablierenden Saumgesellschaften, ist erst im Spätherbst durchzuführen 

(die restlichen 50% bleiben über diesen Winter stehen). Es entsteht dadurch ein vielfältiges Lebens-

raummosaik, welches auf wenig Raum viele wertvolle Nischen bereitstellt. 
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Baumreihen/ Alleen 

 

Standort und Funktion: Ziel ist die Etablierung eines linearen, landschaftsprägenden Strukturele-

mentes, wobei die Einzelbäume ein hohes Alter (mindestens 40 Jahre) erreichen sollen und somit 

wertvolle Habitatstrukturen in der freien Landschaft bilden. Diese können entlang von Gerinnen 

und linearen Feldwegen mit Landschaftscharakter angelegt werden. Es bieten sich dafür sowohl 

Baumarten der Schlusswaldgesellschaften an, welche sich dann in ihrer vollen Größe und Ausge-

staltung natürlich entwickeln sollen, können aber auch Gehölze in Form einer Kopfbaumreihe/Allee 

oder Obstbaumreihe/Allee sein, welche einer regelmäßigen Pflege bedürfen. Diese sind in den ers-

ten Jahren nach der Pflanzung nur eingeschränkt als Biotopverbundelement geeignet. Daher sind 

zur Förderung von Habitatstrukturen Strukturelemente in Form von Stein- und Asthäufen im Un-

terwuchs anzulegen und dauerhaft zu erhalten, welche somit die Funktion als Biotopverbund erfül-

len können. 

 

Pflegemaßnahmen: Die jährliche Pflege ist unter Berücksichtigung der ÖNorm L1122 im Zeitraum 

zwischen Spätherbst bis zum Frühjahr (von 1.10-28.2) möglich, bei Dauerfrost (Kälteperioden mit 

-5°C) sind Schnittmaßnahmen allerdings baumschädigend.  

Der Kopfbaumschnitt ist auf einer Höhe von 2-3 m durch Entfernung sämtlicher Jahresaustriebe 

durchzuführen, Schnitte bis 5cm (Schwachastbereich) sind dabei zulässig.  

Bei Obstbäumen bedarf es eines fachmännischen Kronenaufbauschnittes in den ersten 3 Jahren 

nach der Pflanzung und weitere Kronen- und Erziehungsschnitte zumindest alle 2 Jahre. Kronen-

kappung und rein auf einen hohen Ertrag abzielende Schnittmaßnahmen führt zu einer Abnahme 

der Lebenserwartung des Baumes und somit zu keiner ökologischen Verbesserung. Ein Verzicht 

auf Schädlingsbekämpfung ist ebenso anzustreben, da bei den angelegten Gehölzstrukturen der Er-

trag nicht im Vordergrund steht. 

 

Uferbegleitgehölz 

 

Standort und Funktion: Entlang von natürlich fließenden Gewässern dienen sie als natürlicher Bio-

topverbund und Wildtierkorridor. Uferbegleitgehölze sind in ihrer Ursprünglichkeit zu erhalten und 

heimische Bäume und Sträucher zu fördern. Das Zulassen von Naturverjüngung ist hinsichtlich des 

kleinräumigen Wechsels von trockenen, frischen bis feuchten und nassen Standorten zielfördernder 

als die großflächige Aufforstung von einigen wenigen Baumarten. 

 

Pflegemaßnahmen: Gem §5 Abs.5 des StNSchG 2017 ist die nicht forstrechtlichen Bestimmungen 

unterliegende Entnahme von Bäumen und Sträuchern des Uferbewuchses, ausgenommen die nicht 

bestandsgefährdende periodische oder auf Grund eines gesetzlichen oder behördlichen Auftrages 

vorzunehmende Ausholzung des Bewuchses und das Schwenden verboten.  

Somit sind Einzelstammentnahmen und das „Auf Stock setzen“ unter Einhaltung des Artenschut-

zes, geregelt im §17, §18 und §19 des StNSchG 2017, möglich. Grundsätzlich sollten Arbeiten 

außerhalb der Brutzeit von Vögeln durchgeführt werden.  

Pionierhecke auf Sonderstandorten 

 

Standort und Funktion: Neupflanzungen von Hecken entlang von zum Beispiel ehemaligen Depo-

nien, Steinbrüchen und sonstigen Materialgewinnungsstätten. Durch die lange Genese hin zu einer 



 

 

24 

 
Fachmaterialien Naturschutz zum Entwicklungsprogramm für den Sachbereich Erneuerbare Energie - Solarenergie 

naturnahen Hecke ist diese nur eingeschränkt als Biotopverbund geeignet. Geringe Bodenmächtig-

keit macht in den meisten Fällen Bodenauftrag notwendig. Es sind mindestens 3 raschwüchsige 

Gehölzarten der erstellten Liste zu verwenden. Die Verwendung raschwüchsiger Pioniergehölze hat 

den Vorteil, dass invasive Gehölze nicht aufkommen können. Um die Herausforderungen durch die 

Klimaerwärmung nicht auszublenden, können in Ausnahmefällen natürlich zuwandernde Arten aus 

den Florenregionen Süd- und Osteuropas, unter Berücksichtigung des invasiven Potentials, verwen-

det werden, sofern diese in der Artenliste für das jeweilige Wuchsgebiet aufgelistet sind.  

Das langfristige Ziel ist eine sukzessive Etablierung einer strukturreichen Naturhecke und die Er-

füllung der Funktionen als Korridor und Biotopverbund. 

 

Pflegemaßnahmen: Ein besonderer Pflegeaufwand durch regelmäßiges Gießen und Neophytenma-

nagement ist notwendig. Eine rasche Begrünung des Saumes durch Bodenauftrag und Einsaat einer 

autochthonen, standortgerechten Wiesenmischung ist durchzuführen um das Aufkommen einer Ru-

deralvegetation hintanzuhalten.  
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Wildtierkorridore und -leitsysteme 
 

Durch nationale und internationale Artenschutz-Bestimmungen ist die Steiermark verpflichtet, Le-

bensräume mit signifikanten Vorkommen geschützter Arten zu erhalten bzw. zu entwickeln (siehe 

insbes. FFH- und Vogelschutz-Richtlinie bzw. StNSchG 2017 inkl. Artenschutzverordnung).  

 

Damit es zu keiner genetischen Verarmung der Art-Bestände in den einzelnen Lebensräumen 

kommt und die Kohärenz dieser Flächen gewährleistet wird, ist darüber hinaus für deren Vernet-

zung Sorge zu tragen. Weitläufige Photovoltaik Freiflächenanlagen (PV-Anlagen) können jedoch 

eine Barriere Wirkungen erzeugen, wodurch die Wanderfähigkeit von Tieren eingeschränkt werden 

kann. Zu diesem Zweck sind die identifizierten Korridore jedenfalls in entsprechender Qualität zu 

erhalten oder neu zu etablieren. Ziele sind der dauerhafte Erhalt bzw. die Etablierung funktionie-

render Biotopverbundsysteme. 

 

Großflächige PV-Anlagen sind in Sektoren von maximal 10 ha pro Sektor zu teilen, um eine Le-

bensraumabtrennung bzw. Störung von Wanderrouten zu vermeiden. Damit durch die einzelnen 

Sektoren Wildtierbewegungen ermöglicht und von Wildtieren auch angenommen werden, sind 

diese Trennungen als Wildtierkorridore auszuführen und die angeführten Gestaltungs- und Pflege-

maßnahmen durchzuführen. Siehe Kapitel „Anlage und Pflege von artenreichem Extensivgrün-

land“, „Extensive Mähwiesen- und Mähweidennutzung“ und „Allgemeine Bestimmungen für das 

Anlegen und Pflegen von linearen Gehölzstrukturen“. Im Gestaltungs- und Pflegekonzept lt. § 3 

Abs. 5 der ggst. Verordnung sind diese Korridore und deren Gestaltung genau zu definieren. 

 

Folgende Wildquerungshilfen bzw. -leitsysteme sind zu unterscheiden 
 

 Wildquerungshilfen und Wildkorridore, Auszug aus RVS 04.03.12 

 

o „Kategorie A (Richtwert 80 m Breite - mind. 50 m): an allen überregionalen Wildtierkor-

ridoren für Großwildarten mit Eignung als Ausbreitungskorridore oder Migrationsachsen 

sowie zur Vernetzung von Lebensräumen und Lebensgemeinschaften. 

 

o Kategorie B (Richtwert 50 m Breite – mind. 30 m): an regionalen Wildtierkorridoren für 

Großwildarten (abseits der Migrationsachsen) sowie für sämtliche regional bedeutsamen 

Zielwildarten (für Stand- und Wechselwild). 

 

o Kategorie C (Richtwert 25 m Breite – mind. 15 m): an lokal bedeutsamen Wildtierwech-

seln mit Eignung z.B. für Rehe und kleinere Haarwildarten sowie für vereinzelte lokal 

vorkommende Großwildarten- (abseits regional und überregional bedeutsamer Migrati-

onsachsen) sowie zur lokalen Lebensraumvernetzung.“ 1  

 

 Korridore, die großflächige PV-Anlagen trennen (Sektoren < 10ha) (Kategorie B-C) 

 

 Wildleitsysteme sind strukturelle Naturelemente (Heckenreihen, Teiche, Stein- oder Holz-

schlichtungen, …). Wildtiere sollen dadurch zu Wildquerungshilfen und/oder Lebensräumen 

und Habitat-Requisiten (Nahrung, Einstand) geleitet werden. Zusätzlich können sie direkt von 

unterschiedlichsten Tierarten als Lebensraum, zur Nahrungsgewinnung, Jungtieraufzucht, und 

Einstand genutzt werden. 
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Grundsätzlicher Aufbau von Wildkorridoren 
 

Der Korridor hat eine Mindestbreite von 50, 30 bzw. 15 Metern an der schmalsten Stelle nicht zu 

unterschreiten. Die Mindestbreite ist von den örtlichen Begebenheiten und von den Wildtierarten 

abhängig, welche diese Korridore nutzen sollen. Korridore die der Wanderung von großem Scha-

lenwild wie Rothirsch, Gams, Steinbock und großen Beutegreifern dienen sollen, sind nach der 

Kategorie A und B auszugestalten. Für Korridore durch einzelne PV-Anlagen Sektoren der Kate-

gorie B und C ist eine Mindestbreite von 30 bzw. 15 Metern zu kalkulieren. 

 

Eine Beweidung der Korridore durch Nutztiere ist nicht gestattet. Eine auch nur kurzfristige Ab-

grenzung, Verengung oder Absperrung durch Zäune und sonstigen unüberwindbaren Strukturen, 

die ein Durchschreiten der Korridore für Wildtiere verhindern könnte, ist nicht gestattet. Die Kor-

ridore müssen jederzeit von beiden Seiten von Wildtieren zugänglich sein. Diese Korridore sollen 

nicht nur für den Wildwechsel, sondern auch als Lebensraum, Einstand, zur Nahrungsgewinnung 

und als Brut- und Aufzuchtstätte dienen. Zusätzlich können sich andere Tierarten wie Amphibien, 

Reptilien, Insekten, Spinnen, Schnecken und vieles mehr ansiedeln. 

 

Die generelle Strukturierung der Korridore der unterschiedlichen Kategorien ist sich sehr ähnlich. 

An den Korridorrändern ist eine mind. 5 Meter breite strukturreiche Naturhecke zu etablieren. Diese 

Hecke ist nach dem Anpflanz- und Pflegekonzept, „strukturreiche Naturhecke“ zu gestalten und zu 

erhalten. In Mitten des Korridors (innerhalb der Heckenstreifen) muss sich eine gehölzfreie 

Sichtachse befinden, welche nach dem Pflegekonzept „extensive Mähwiesennutzung“ zu gestalten 

und zu erhalten ist. Zwischen der freien Sichtachse und der Hecke ist eine krautige Saumgesell-

schaft zu etablieren. 

 

Um den Korridor attraktiver zu gestalten, Wildtieren konkret den Weg hindurch zu weisen und auch 

neue Lebensräume zu schaffen, sind an den Korridor Anfängen bzw. Enden Gestaltungselemente 

wie Teiche (wenn das nötige Wasser vorhanden ist), Asthaufen, Altholz- oder Wenn mehrere Kor-

ridore die PV-Anlage durchtrennen, sind jeweils andere Gestaltungselemente zu verwenden. Wenn 

es sich um Korridore mit einer Mindestbreite von mehr als 30 Metern handelt, sind zusätzliche 

kleinere Gehölzgruppen innerhalb der Korridore einzuplanen, wobei die durchgängige Sichtachse 

von mindestens 5 Metern Breite immer zu erhalten ist. 

 

Werden Wege (Schotter-oder Feldwege) zur Sektorenteilung herangezogen, sind diese ebenfalls 

wie oben beschrieben zu gestalten, wobei die Wegbreite zu der Mindestkorridorbreite hinzuzurech-

nen ist.  

 

Leitsysteme 
 
Als Leitsysteme können unterschiedliche natürliche und künstliche Strukturen dienen. Hierzu zäh-

len zum Beispiel Sichtschutzhecken, strukturreiche Naturhecken, Baumreihen und Alleen, Uferbe-

gleitgehölze, Altholz- und Steinschlichtungen/Schüttungen, Geländekanten, Baum- und Strauch-

gruppen, sowie bestehende Wege, Rinnsale, Zäune, Mauern, Lärmschutzwände und ähnliches. 

Leitsysteme sollen die Landschaft zusätzlich strukturieren und den Wildtieren den Weg zwischen 

einzelnen Lebensräumen, Nahrungsplätzen, in unserem Fall durch oder um PV Großflächenanlage 

weisen und generell für jegliche Art von Wanderung dienlich sein. Leitsysteme haben weitere zu-

sätzliche Funktionen. Sie können Deckung geben, der Nahrungsgewinnung dienen, Lebensraum 

und wichtige Anhaltspunkte für die Orientierung sein. Leitsysteme können das Wild so lenken, dass 
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es zu keinem Nadelöhr und dadurch zu keinem erhöhtem Wildaufkommen an bestimmten Straßen-

abschnitten kommt. 
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Anhang 
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Gehölzarten-Listen nach Wuchsgebieten 
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Liste der in der Steiermark geschützten Tierarten 
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